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Erwägungen

E. 1
Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 78 ff. BGG sind erfüllt. Die Beschwerdeführerin
rügt eine Verletzung ihres gesetzlichen Beschwerderechts nach StPO. In dieser
Konstellation ist insbesondere das Eintretenserfordernis des drohenden nicht
wiedergutzumachenden Rechtsnachteils ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) zu bejahen.

E. 2
Die Vorinstanz erwägt, die Verfügung vom 30. April 2019 (betreffend Kontensperre usw.)
sei der Beschwerdeführerin zwar zunächst nicht förmlich zugestellt worden, zumal die
Verfügung mit einer Stillschweigeverpflichtung zulasten der betroffenen Bank (bis Ende
Juni 2019) verbunden war. Am 17. Juni 2019 habe jedoch ein Telefongespräch zwischen
der (unterdessen mit dem Fall befassten) Verfahrensleitung des Untersuchungsamtes
Uznach und "einem Rechtsanwalt" der die Beschwerdeführerin vertretenden Kanzlei
stattgefunden. Während dieses Telefonates sei die streitige Kontensperre angesprochen
worden. Die Verteidigung habe spätestens in diesem Zeitpunkt Kenntnis von der
Zwangsmassnahme gehabt. Auch sei es ihr "ohne Weiteres möglich gewesen, umgehend
Akteneinsicht" in diese Verfügung zu verlangen und danach Beschwerde zu erheben.
Stattdessen habe die Verteidigung erst am 28. Juni 2019 ein Gesuch um Akteneinsicht
gestellt und am 19. Juli 2019 Beschwerde gegen die Kontensperre erhoben. Damals sei das
Beschwerderecht bereits "verwirkt" gewesen. Im Übrigen müsse der Beschwerdeführerin
schon vor dem 17. Juni 2019 etwas "aufgefallen" sein. Nach ihren Angaben habe es sich um
ihr einziges Konto gehandelt, auf dem (vor der Sperre) regelmässige Transaktionen
stattgefunden hätten. Es sei davon auszugehen, dass sie die erfolgte Kontensperre bzw.
diesbezügliche Auffälligkeiten der sie vertretenden Kanzlei gemeldet habe, worauf sich ein
Anwalt dieser Kanzlei am 17. Juni 2019 bei der Verfahrensleitung erkundigt habe. Die
Beschwerde sei daher verspätet bzw. verwirkt.

E. 3
Die Beschwerdeführerin macht (im Wesentlichen zusammengefasst) geltend, die Annahme
einer verspäteten Beschwerdeerhebung bzw. einer Verwirkung ihres Beschwerderechts sei
bundesrechtswidrig. Sie rügt in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verletzung von
Art. 9 und Art. 29 BV sowie Art. 384 i.V.m. Art. 80 und Art. 85 StPO .

E. 4.1
Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses
Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ( Art. 85 Abs. 1 StPO ). Beschlagnahmen, darunter
die Einziehungsbeschlagnahmung von Forderungen mittels Kontensperre (Art. 263 Abs. 1
lit. d i.V.m. Art. 266 Abs. 4 StPO ), sind mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl
anzuordnen ( Art. 263 Abs. 2 Satz 1 und Art. 266 Abs. 1 StPO ). In dringenden Fällen



können sie zunächst mündlich angeordnet werden, sind aber nachträglich schriftlich zu
bestätigen ( Art. 263 Abs. 2 Satz 2 StPO ). Ist eine Zwangsmassnahme schriftlich
anzuordnen und ist sie nicht (vorläufig) geheim zu halten, so wird den direkt betroffenen
Personen gegen Empfangsbestätigung eine Kopie des Befehls und eines allfälligen
Vollzugsprotokolls übergeben ( Art. 199 StPO ). Sofort oder nachträglich zu eröffnende
Kontensperrbefehle ergehen schriftlich und werden begründet; sie werden von der
Verfahrensleitung sowie der protokollführenden Person unterzeichnet und den Parteien
zugestellt (Art. 80 Abs. 2 i.V.m. Art. 199 StPO ). Zustellungen erfolgen durch
eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung ( Art. 85
Abs. 2 StPO ). Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere
Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände (unter Hinweis auf Art. 292 StGB )
verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu
bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Diese
Verpflichtung ist zu befristen ( Art. 73 Abs. 2 StPO ).

E. 4.2
Gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft ist die Beschwerde an die kantonale
Beschwerdeinstanz zulässig ( Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ). Die Beschwerde gegen
schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet
bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ( Art. 396 Abs. 1 StPO ). Gemäss Artikel 384 StPO
beginnt die Rechtsmittelfrist im Falle eines Urteils mit der Aushändigung oder Zustellung
des schriftlichen Dispositivs (lit. a), bei andern Entscheiden mit der Zustellung des
Entscheides (lit. b), und bei einer nicht schriftlich eröffneten Verfahrenshandlung mit der
Kenntnisnahme (lit. c). Sieht das Gesetz die (sofortige oder nachträgliche) schriftliche
Zustellung von Entscheiden vor, berechnet sich der Fristbeginn nach Artikel 384 lit. b
StPO; lit. c bezieht sich auf Verfahrenshandlungen, die laut Gesetz nicht schriftlich zu
eröffnen sind (Urteil des Bundesgerichtes 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5.2 und
5.4; vgl. Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 263 N.
61-63; Richard Calame, in: Commentaire romand CPP, 2. Aufl., Basel 2019, Art. 384 N. 3;
Patrick Guidon, BSK StPO, Art. 396 N. 1 f.; Stefan Heimgartner, in: Zürcher Kommentar
StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 263 N. 23-25; Anne Valéry Julen Berthod, CR CPP, Art. 263 N.
34; Andreas Keller, ZHK StPO, Art. 396 N. 2; Viktor Lieber, ZHK StPO, Art. 384 N. 3-4;
Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 384 N. 4-5;
Ziegler/Keller, BSK StPO, Art. 384 N. 3 f.).

E. 5.1
Die hier mit StPO-Beschwerde angefochtene Kontensperre (Ziffer 3 der Verfügung der
Staatsanwaltschaft March/SZ) datiert vom 30. April 2019. Wie sich aus den Akten ergibt,
hat der Kanton St. Gallen (Untersuchungsamt Uznach) das Strafverfahren am 21. Mai 2019
vom Kanton Schwyz übernommen. Damit war die Zuständigkeit für die beschwerdeweise
Überprüfung der Kontensperre unbestrittenermassen auf die Anklagekammer des Kantons
St. Gallen übergegangen (Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ; vgl. Erich
Kuhn, BSK StPO, Art. 42 N. 1). Davon ging bei ihrer Beschwerdeerhebung am 19. Juli
2019 auch die Beschwerdeführerin explizit aus. Streitig ist, ab wann die zehntägige Frist
zur Beschwerdeerhebung (Art. 396 Abs. 1 i.V.m. Art. 384 StPO ) lief und ob die Frist am
19. Juli 2019 bereits abgelaufen war bzw. das Beschwerderecht als "verwirkt" angesehen
werden durfte:



E. 5.2
Eine Kontensperre ist mit Beschlagnahmebefehl schriftlich anzuordnen und dem
betroffenen Konteninhaber (gegen Empfangsbescheinigung) zuzustellen. Erfolgt sie
zunächst als geheime Untersuchungsmassnahme, etwa verbunden mit einer
Stillschweigeverpflichtung an die kontenführende Bank nach Art. 73 Abs. 2 StPO , ist sie
den betroffenen Konteninhabern nachträglich schriftlich und mit Rechtsmittelbelehrung zu
eröffnen (Art. 80 Abs. 2, Art. 85 Abs. 2, Art. 199 und Art. 263 Abs. 2 i.V.m. Art. 266 Abs.
1 und Abs. 4 StPO ; Urteil des Bundesgerichtes 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E.
5.2). Nur mündlich eröffnete Zwangsmassnahmen dieser Art wären demgegenüber weder
gesetzmässig noch sachgerecht, sondern mit grossen Beweisschwierigkeiten und
Rechtsunsicherheit verbunden. Die Problematik würde durch die kurze 10-tägige
Beschwerdefrist von Art. 396 Abs. 1 StPO noch zusätzlich akzentuiert. Der Fristenlauf
richtet sich hier folglich nach Art. 384 lit. b StPO . Die Frist beginnt ab schriftlicher
Zustellung des Beschlagnahmebefehls bzw. entsprechender Akteneinsicht (vgl. erwähntes
Urteil 1B_210/2014 E. 5.4).

E. 5.3
Unbestrittenermassen ist die staatsanwaltliche Zwangsmassnahmenverfügung vom 30.
April 2019 weder der Beschwerdeführerin noch der Verteidigung bis Ende Juni 2019
zugestellt worden. Aus untersuchungstaktischen Gründen hat es die Staatsanwaltschaft
vielmehr vorgezogen, die Verfügung nicht förmlich zu eröffnen und dem mitbetroffenen
Finanzinstitut gleichzeitig eine Stillschweigeverpflichtung (längstens bis Ende Juni 2019)
aufzuerlegen. Eine förmliche Zustellung an die Konteninhaberin erfolgte erst am 10. Juli
2019 (Posteingang), auf entsprechendes Akteneinsichtsgesuch der Verteidigung vom 28.
Juni 2019 hin.

E. 5.4
Gemäss den vorliegenden Akten hat die Staatsanwaltschaft das kontenführende
Finanzinstitut am 13. Juni 2019 von der am 30. April 2019 auferlegten
Stillschweigeverpflichtung schriftlich entbunden. Die Bank war in der Folge berechtigt, die
Beschwerdeführerin als Konteninhaberin über die Kontensperre zu informieren. Wie in
einer Aktennotiz der Staatsanwaltschaft (vom 17. Juni 2019) festgehalten wurde, rief eine
Anwältin der die Beschwerdeführerin vertretenden Kanzlei die Verfahrensleitung vier Tage
später, am 17. Juni 2019, an. Die Anwältin erkundigte sich dabei "nach dem Grund für die
Kontensperre" gegen die Beschwerdeführerin. Die verfahrensleitende Staatsanwältin teilte
der Rechtsvertreterin mit, dass "zwei Anzeigen wegen Betruges eingegangen" bzw. von
einer anderen Staatsanwaltschaft übernommen worden seien, weshalb "eine Kontensperre
verfügt" worden sei. Laut Aktennotiz wurden dabei weder das Datum der
Zwangsmassnahmenverfügung vom 30. April 2019 genannt, noch die Behörde, welche sie
erlassen hatte (Staatsanwaltschaft March/SZ). Ebenso wenig wurden inhaltliche
Einzelheiten der diversen verfügten Zwangsmassnahmen mündlich thematisiert. Noch viel
weniger bildeten Fragen des Fristbeginns für eine allfällige Beschwerde oder eine
Rechtsmittelbelehrung Gegenstand des Telefongespräches. Die Vorinstanz stellt sich
jedoch auf den Standpunkt, angesichts dieses Telefonates hätte die Verteidigung sofort, d.h.
nicht erst am 28. Juni 2019, ein Akteneinsichtsgesuch stellen und von der streitigen
Verfügung Kenntnis nehmen können. In Anbetracht dessen sei das Beschwerderecht am 19.
Juli 2019 als "verwirkt" anzusehen gewesen.



Diese Argumentation hält vor dem Bundesrecht nicht stand:

E. 5.5
Das informelle Telefongespräch vom 17. Juni 2019 stellte (unbestrittenermassen) keine
fristauslösende Zustellung der Zwangsmassnahmenverfügung im Sinne des Gesetzes dar.
Dass die Verteidigung elf Kalendertage danach ein Akteneinsichtsgesuch gestellt hat, um
detaillierte Kenntnis von der fraglichen Verfügung (inklusive Kontensperre) zu erhalten,
erscheint durchaus normal und kann jedenfalls nicht als rechtsmissbräuchliches
"Hinauszögern" eines Fristenlaufes interpretiert werden. Von einer Verwirkung des
Beschwerderechtes ist hier umso weniger auszugehen, als es der Staatsanwaltschaft ohne
Weiteres frei gestanden wäre, den gesetzlichen Fristbeginn durch eine (frühere) Zustellung
der Zwangsmassnahmenverfügung auszulösen. Die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche
Eröffnung der Verfügung an die Beschwerdeführerin hätte sich ab dem 13. Juni 2019
aufgedrängt, nachdem die Staatsanwaltschaft das betroffene Finanzinstitut von der
Stillschweigeverpflichtung bezüglich Kontensperre schriftlich entbunden hatte (vgl. Art.
199 StPO ). Dass die Beschuldigte als direktbetroffene Konteninhaberin legitimiert war,
gegen die Kontensperre Beschwerde zu führen ( Art. 382 Abs. 1 StPO ), war für die
Staatsanwaltschaft jedenfalls klar ersichtlich.

In der vorliegenden Konstellation wäre nicht erkennbar und wird auch von den kantonalen
Strafbehörden nicht dargelegt, wie die Verteidigung vor dem 10. Juli 2019 (Zustellung der
Verfügung vom 30. April 2019) faktisch in der Lage gewesen sein könnte, wirksam
Beschwerde zu erheben: Die massgeblichen Einzelheiten, darunter das Verfügungsdatum,
die verfügende Behörde, die mit der Kontensperre verknüpften weiteren
Zwangsmassnahmen oder eine Rechtsmittelbelehrung, ergaben sich erst aus der Verfügung
vom 30. April 2019. Die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft behaupten - mit Recht -
nicht, die für die Beschwerdeinstruktion erheblichen Fakten seien schon im informellen
Telefongespräch vom 17. Juni 2019 ausreichend erörtert worden. Die StPO sieht denn auch
ausdrücklich vor, dass sich die Strafbehörden für ihre Mitteilungen der Schriftform
bedienen, soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ( Art. 85 Abs. 1 StPO ). Mit
einer Rechtsmittelbelehrung versehene Kontensperrbefehle sind den Konteninhabern
(wenigstens nachträglich) gegen Empfangsbestätigung zuzustellen ( Art. 80 Abs. 2, Art. 85
Abs. 2, Art. 199 und Art. 263 Abs. 2 StPO ; erwähntes Urteil 1B_210/2014 E. 5.2 und 5.4).
Die Beschwerde erfolgte am 19. Juli 2019 somit fristgerecht innert 10 Tagen seit Zustellung
der Verfügung.

E. 5.6
Etwas anderes folgt auch nicht aus der von der Vorinstanz zitierten Literatur und Praxis:

Zwar kann die Beschwerdefrist in gewissen Konstellationen schon mit der tatsächlichen
Kenntnisnahme der anfechtbaren Verfügung ausgelöst werden, selbst wenn keine förmliche
Eröffnung erfolgt ist. Wenn die Direktbetroffenen ausreichend bekannt sind, muss jedoch in
allen Fällen von Art. 384 lit. b StPO eine förmliche Zustellung der Verfügung erfolgen,
welche die Beschwerdefrist auslöst. Im vorliegenden Fall besteht keine Ausnahme vom
gesetzlich vorgesehenen Fristbeginn. Für die Staatsanwaltschaft war klar ersichtlich, dass
die Beschwerdeführerin als Kontoinhaberin von der streitigen Kontensperre direkt betroffen
und damit beschwerdebefugt war. Ihr gegenüber konnte lediglich eine förmliche Zustellung
der Verfügung bzw. die am 10. Juli 2019 erfolgte Akteneinsicht den Fristbeginn nach Art.
384 lit. b i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO auslösen. Dass die Untersuchungsleitung der



mitbetroffenen Bank eine provisorische Stillschweigeverpflichtung auferlegt und
gleichzeitig auf eine förmliche Eröffnung der Zwangsmassnahmenverfügung gegenüber der
Kontoinhaberin vorläufig verzichtet bzw. nur telefonisch darüber kommuniziert, darf im
Ergebnis nicht dazu führen, dass das gesetzlich verankerte Beschwerderecht der
Kontoinhaberin ( Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ; s.a. Art. 29a BV ) faktisch vereitelt oder
erheblich erschwert wird. Eine abweichende altrechtliche Praxis (insbesondere des
Bundesstrafgerichtes bzw. des Bundesgerichtes in Rechtshilfefällen und vor Inkrafttreten
der StPO), wonach bei Kontensperren bereits eine blosse Mitteilung der Bank an die
Konteninhaber fristauslösend wirken könne, wurde in der Literatur mit Recht kritisiert und
in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes korrigiert (oben zitiertes Urteil
1B_210/2014 E. 5.4; vgl. auch Guidon, BSK StPO, Art. 396 N. 5).

E. 6
Die Beschwerde ist gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die
Streitsache zur neuen (materiellen) Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Gerichtskosten sind nicht zu erheben ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Der anwaltlich vertretenen
Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung zuzusprechen ( Art. 68 BGG ). Die
gestützt auf eine Kostennote beantragte Höhe der Parteientschädigung erscheint nicht
angemessen und rechtfertigt sich auch in Berücksichtigung der Bedeutung der Streitsache
nicht. In Anwendung des Reglementes vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung
und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht
(SR 173.110.210.3, Art. 1 lit. a, Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 4, 6, 8 und 12) wird die
Parteientschädigung auf Fr. 4'000.-- (pauschal, inkl. MWST) festgelegt. Das subsidiäre
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 64 BGG ) wird damit hinfällig.
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